
Gesetzblatt Teil II Nr. 20 — Ausgabetag: 22. Juli 1974 399

KONVENTION ÜBER MASSNAHMEN ZUM VERBOT 

UND ZUR VERHÜTUNG DER UNZULÄSSIGEN 

EINFUHR, AUSFUHR UND ÜBEREIGNUNG 

VON KULTURGUT

(Übersetzung)

Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die vom
12. Oktober bis zum 14. November 1970 in Paris ihre 16. Ta
gung abhielt,

Erinnert an die Bedeutung der Bestimmungen der von der 
Generalkonferenz auf ihrer 14. Tagung angenommenen Er
klärung über die Grundsätze der internationalen kulturellen 
Zusammenarbeit;

Ist der Auffassung, daß der Austausch von Kulturgut zwi
schen den Nationen zu wissenschaftlichen, kulturellen und 
erzieherischen Zwecken das Wissen über die menschliche 
Zivilisation erweitert, das kulturelle Leben aller Völker be
reichert und der gegenseitigen Achtung sowie dem Verständ
nis zwischen den Nationen Auftrieb gibt;

Ist der Auffassung, daß das Kulturgut zu den wesentlichen 
Elementen menschlicher Zivilisation und nationaler Kultur 
gehört und daß sein wahrer Wert nur im Zusammenhang mit 
einer möglichst vollständigen Kenntnisvermittlung über sei
nen Ursprung, seine Geschichte und seinen traditionellen 
Hintergrund erfaßt werden kann;

Ist der Auffassung, daß es jedem Staat obliegt, das in sei
nem Hoheitsgebiet befindliche Kulturgut vor den Gefahren 
des Diebstahls, der heimlichen Ausgrabung und der gesetz
widrigen Ausfuhr zu schützen;

Ist der Auffassung, daß zur Abwendung dieser Gefahren 
sich jeder Staat in zunehmendem Maße der moralischen Ver
pflichtung bewußt werden muß, sein eigenes kulturelles Erbe 
sowie das aller Nationen zu achten;

Ist der Auffassung, daß Museen, Bibliotheken und Archive 
als kulturelle Einrichtungen dafür Sorge zu tragen haben, 
daß ihre Bestände nach allgemein anerkannten moralischen 
Grundsätzen angelegt werden;

Ist der Auffassung, daß die unzulässige Einfuhr, Ausfuhr 
und Übereignung von Kulturgut der Verständigung zwi
schen den Nationen im Wege steht, die zu fördern zu den 
Aufgaben der UNESCO gehört, wie etwa durch Empfehlung 
des Abschlusses entsprechender internationaler Konventionen 
an interessierte Staaten;

Ist der Auffassung, daß der Schutz des Kulturerbes nur 
wirkungsvoll sein kann, wenn er sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene durch enge Zusammenarbeit 
der Staaten organisiert wird;

Zieht in Betracht, daß die Generalkonferenz der UNESCO 
im Jahre 1964 eine entsprechende Empfehlung angenommen 
hat;

Hat weitere Vorschläge über Maßnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Über
eignung von Kulturgut vorliegen, die als Punkt 19 auf der 
Tagesordnung der Tagung stehen;

Hat auf ihrer 15. Tagung beschlossen, daß diese Frage 
Gegenstand einer internationalen Konvention werden soll; 
und

Nimmt diese Konvention am 14. November 1970 an.

Artikel 1

Im Sinne dieser Konvention gilt als „Kulturgut“ das von 
jedem Staat aus religiösen oder weltlichen Gründen als für

Archäologie, Vorgeschichte, Geschichte, Literatur, Kunst oder 
Wissenschaft besonders bedeutungsvoll bezeichnete Gut, das 
folgenden Kategorien angehört:

a) Seltene Sammlungen und Exemplare der Zoologie, Bota
nik, Mineralogie und Anatomie sowie Gegenstände von 
paläontologischem Interesse;

b) Gut von geschichtlichem Wert, einschließlich der Ge
schichte von Wissenschaft und Technik, der Militär- und 
Gesellschaftsgeschichte sowie des Lebens nationaler 
Führer, Denker, Wissenschaftler und Künstler und der 
Ereignisse von nationaler Bedeutung;

c) Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen (sowohl vor
schriftsmäßiger als auch heimlicher) oder archäologischer 
Entdeckungen;

d) Teile künstlerischer oder geschichtlicher Denkmäler oder 
archäologischer Lagerstätten, die verfallen sind;

e) Altertümer, die mehr als hundert Jahre alt sind, wie 
Inschriften, Münzen und gravierte Siegel;

f) Gegenstände von ethnologischem Interesse;
g) Gut von künstlerischem Interesse, wie:

i) Bilder, Gemälde und Zeichnungen, die ausschließlich 
von Hand gleich auf welchem Träger und aus wel
chem Material angefertigt sind (ausgenommen indu
strielle Formen und handbemalte Fertigerzeugnisse);

ii) Originalarbeiten der Bildhauerkunst und der Skulp
tur gleich aus welchem Material;

iii) Originalgravuren, -drucke und -lithographien;
iv) Originale von künstlerischen Zusammenstellungen 

und Montagen gleich aus welchem Material;
h) Seltene Manuskripte und Inkunabeln, alte Bücher, Doku

mente und Publikationen von besonderem Interesse
, (historisch, künstlerisch, wissenschaftlich, literarisch 

usw.), einzeln oder in Sammlungen;
i) Postwertzeichen, Steuer- und ähnliche Marken, einzeln 

oder in Sammlungen; _
j) Archive einschließlich Phono-, Photo- und Filmarchive;
k) Möbelstücke, die älter als hundert Jahre sind, und alte 

Musikinstrumente.
Artikel 2

1. Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention erkennen an, 
daß die unzulässige Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung 
von Kulturgut eine der Hauptursachen für die Ver
armung der Ursprungsländer hinsichtlich ihres kulturel
len Erbes darstellen und daß die internationale Zusam
menarbeit eines der wirksamsten Mittel zum Schutze des 
Kulturgutes jedes Landes gegen alle sich daraus ergeben
den Gefahren ist.

2. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Teilnehmerstaaten, 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln diese 
Praktiken zu bekämpfen, insbesondere indem sie deren 
Ursachen beseitigen, ihrer gegenwärtigen Anwendung ein 
Ende setzen und dazu beitragen, daß die notwendige 
Wiedergutmachung geleistet wird.

Artikel 3

Die Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut gelten 
als unzulässig, wenn sie im Widerspruch zu den Bestim-


